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Der Krisenmodus hält an

Seit dem Erscheinen des letzten Jahresberichts ist viel 
geschehen. Die Pandemie weicht mehr und mehr der Nor-
malität. Wir haben seit dem letzten Herbst eine neue Bun-
desregierung in den Ampel-Farben. Und wir sind Zeugen 
eines russischen Aggressionskrieges gegen das Nach-
barland Ukraine, wie wir ihn auf europäischem Boden seit 
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erleben mussten.

Dieser Krieg bringt unsägliches Leid, Tod und Vertrei-
bung über die Menschen in der Ukraine. Und er bedroht 
die bisher stabile Friedenslage in Europa – mit weltweiten 
Auswirkungen auch auf die wirtschaftlichen Verflechtun-
gen. Die Abhängigkeit unserer Energieversorgung von 
Russland zwingt die Regierung zum Umsteuern. Um un-
abhängiger von importierten fossilen Energieträgern zu 
werden, ist es unabdingbar, beispielsweise die Produkti-
on von Wasserstoff, Flüssiggas und insbesondere syn-
thetischen Kraftstoffen massiv zu fördern. Damit ließe 
sich außerdem die Bestandsflotte der Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotoren in die CO2-Minderungsstrategie 
einbeziehen. 

Wer gedacht hatte, dass wir im Jahr 2021 beim Handel mit 
Fahrzeugen endlich wieder zu normalen Verhältnissen 
zurückkehren würden, sah sich leider getäuscht. Nach-
dem die erste Jahreshälfte erneut durch einen monate-
langen Lockdown geprägt war, folgte darauf die Chip-Kri-
se mit der Folge erheblicher Lieferverzögerungen bei 
Neufahrzeugen. In Summe haben wir im vergangenen 
Jahr rund eine Million neue Pkw weniger verkauft als 
2019. Die Lieferengpässe haben sich nun wegen des Krie-
ges weiter verschärft, weil die Produktion in vielen Her-

stellerwerken aufgrund der eingeschränkten Versorgung 
mit Fahrzeugteilen und -systemen massiv beeinträchtigt 
ist. Unsere Branche arbeitet also weiter im Krisenmodus.

Beim Zukunftsthema Elektromobilität trifft uns neben 
der mangelnden Verfügbarkeit von Neufahrzeugen auch 
die Verunsicherung vieler Menschen beim Umweltbo-
nus. Die aktuelle Regelung gilt nur noch bis zum 31. De-
zember. Maßgebend für den Förderantrag ist die Fahr-
zeugzulassung. Ob das noch in diesem Jahr klappt, 
steht in vielen Fällen wegen der langen Lieferzeiten in 
den Sternen. Daher fordern wir, dass der Umweltbonus 
an das Bestelldatum geknüpft wird. Dann wissen alle 
Beteiligten, woran sie sind. Und auch die Förderung der 
Plug-in-Hybride darf nicht enden. Denn diese Fahrzeuge 
bilden den niedrigschwelligen Einstieg in die E-Mobilität. 
Und dieser Einstieg muss attraktiv bleiben.

Für die Zukunft unseres Verbandes haben wir am 22. Feb-
ruar eine wichtige Vorstandsentscheidung getroffen. In 
Berlin wollen wir eine Immobilie als Repräsentanz des 
Deutschen Kraftfahrzeug-Gewerbes erwerben. Diese Im-
mobilie soll dazu dienen, der angestrebten Verstärkung 
unserer Präsenz, insbesondere auf den Gebieten Lobby- 
und Öffentlichkeitsarbeit, den entsprechenden Raum zu 
geben, den wir zurzeit nicht haben. Außerdem schaffen 
wir damit eine sinnvolle Vermögensanlage. Ein Umzug des 
gesamten ZDK nach Berlin ist auf absehbare Zeit nicht 
vorgesehen, da unsere Immobilie in Bonn erhalten bleibt. 

Auf vielen anderen Gebieten haben wir im vergangenen 
Jahr und auch in den letzten Monaten erfolgreich für 
eine gute Zukunft unserer mittelständisch geprägten 
Branche gearbeitet. Dieser Jahresbericht gibt Ihnen ei-
nen umfassenden Überblick.

Jürgen Karpinski 
Präsident

Dr. Axel Koblitz 
Hauptgeschäftsführer
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Erst Corona, dann die Chip-Krise, 
jetzt der Krieg in der Ukraine: alles 
das hat Auswirkungen auch auf das 
Kraftfahrzeuggewerbe. Neben die-
sen Herausforderungen gibt es aber 
auch weitere verbandspolitische 
Aufgabenstellungen. Über das Auto-
jahr 2021 und die aktuelle Situation 
äußern sich ZDK-Präsident Jürgen 
Karpinski sowie die Vizepräsidenten 
Wilhelm Hülsdonk und Thomas 
Peckruhn.

Wie ist das Autojahr 2021 für die Au-
tohäuser und Werkstätten gelaufen?
Jürgen Karpinski: Kurz zusammen-
gefasst lässt sich konstatieren: Im 
Neuwagenhandel, bei jungen Ge-
brauchtwagen und im Service muss-
ten wir spürbare Umsatzeinbußen 

verzeichnen. Der Handel mit älteren 
Gebrauchtwagen, aber auch das Ge-
schäft mit Lastkraftwagen brachte 
hingegen Zuwächse. Unterm Strich 
bleiben Umsatzeinbußen von minus 
2,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 
2020. Die vorläufige Umsatzrendite 
für das vergangene Jahr lag im 
Durchschnitt bei 1,3 Prozent. Von den 
Gewinnmargen der Hersteller und Im-
porteure können wir als überwiegend 

mittelständische Unternehmerinnen 
und Unternehmer im Handel jedoch 
nur träumen. 

Thomas Peckruhn: Momentan gehen 
wir nicht davon aus, dass sich die be-
scheidenen Zahlen von 2021 in die-
sem Jahr deutlich verbessern wer-
den. Lediglich 2,62 Millionen neu 
zugelassene Pkw bedeuten ein Mi-
nus von zehn Prozent, verglichen mit 

Das ZDK-Präsidi-

um: (v. l.) Wilhelm 

Hülsdonk, Jürgen 

Karpinski und  

Thomas Peckruhn

Das Präsidium im Gespräch

Harte Zeiten  

März April Mai Juni

Corona-Krise 

Der ZDK unterstützt die Betriebe

Der ZDK hat das umfassende In-
formationsangebot für Kfz-Be-
triebe in Sachen Corona-Krise auf 
der Internet-Seite kfzgewerbe.de 
gebündelt. 

Chronologie zahlreicher  
Maßnahmen

23. März 2021: Aufgrund von Eilanträ-
gen von Unternehmen werden Coro-
na-Regelungen zur Beschränkung des 
Einzelhandels in NRW und im Saarland 
wegen eines Verstoßes gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz vorläufig 
außer Vollzug gesetzt. Im Saarland dür-
fen Autohändler wieder öffnen, in NRW 
aufgrund einer Anpassung der Corona-
schutzverordnung aber nicht.

22. April 2021: Auch nach Ände-
rung des Infektionsschutzgesetzes 
können bestellte Fahrzeuge bei Inzi-
denzwerten über 100 weiterhin bei 
den Händlern abgeholt werden. Das 
„Click & Collect“-Verfahren unterliegt 
also nicht der Bundesnotbremse. 
Bis zu einer Inzidenz von 150 ist das 
Einkaufen mit einer festen Termin-
buchung möglich.

9. Juni 2021: Gemäß Pressemitteilung der 
Bundesregierung werden die Überbrückungs-
hilfen für betroffene Unternehmen und Solo-
selbstständige bis zum 30. September 2021 
als Überbrückungshilfe III Plus verlängert. 
Auch die Härtefallhilfen der Länder sollen bis 
zum 30. September 2021 fortgeführt werden.

29. März 2021: Das freiwillige Angebot an die Mitarbeiter 
von Autohäusern und Kfz-Werkstätten Corona-Selbst- 
oder Schnelltests durchzuführen, soll dazu dienen, 
frühzeitig Infektionen zu erkennen und damit Infekti-
onsketten zu durchbrechen. Eine schnelle Umsetzung 
in den Betrieben kann dabei helfen, Öffnungsstrategien 
umzusetzen und Betriebsschließungen vorzubeugen.
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dem schon sehr schwachen Jahr 
2020. Lange Lieferzeiten, aber auch 
stornierte Bestellungen durch die 
Hersteller und Importeure bei Neu-
wagen rückten den Gebrauchtwa-
genmarkt verstärkt in den Fokus. 
Insbesondere junge Gebrauchte wur-
den schnell zur Mangelware, denn 
der Nachschub blieb aus, und die 
Preise stiegen. Das Umsatz-Minus 
durch fehlendes Volumen konnten 
wir dadurch aber nicht ausgleichen.

Wilhelm Hülsdonk: Im Service wirk-
ten sich reduzierte Jahresfahrleis-
tungen negativ auf die Umsätze im 
Werkstatt-Geschäft aus. Wartungs-
termine wurden verschoben, und 
auch im Reparaturgeschäft gab es 
Einbußen. Die Werkstätten waren 
noch nicht wieder auf dem Niveau 
des Vorkrisenjahres 2019, obwohl sie 
ja auch im Lockdown geöffnet waren. 
Immerhin hat sich die durchschnittli-
che Quote der Werkstatt-Auslastung 
im letzten Jahr wieder auf dem Ni-

veau des Jahres 2020 eingependelt. 
Jetzt erwarten wir weiteres Wachs-
tum, da viele Fahrzeuge aufgrund 
mangelnder Alternativen länger ge-
fahren werden und entsprechende 
Wartung und Reparatur benötigen.

Ein großes Aufreger-Thema ist die 
Fördersituation bei E-Fahrzeugen. 
Welche Hürden gibt es, die das 
Wachstum hier einbremsen? 
Thomas Peckruhn: Das zuständige 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWK) plant eine 
Neuausrichtung des Förderpro-
gramms ab dem 1. Januar 2023. 
E-Auto-Interessenten gehen bei ei-
ner heutigen Bestellung aufgrund 
der langen Lieferzeiten das Risiko 
ein, dass die bestehenden Förderre-
gelungen und Kaufzuschüsse zum 
Zeitpunkt der Auslieferung nicht 
mehr gelten. Viele scheuen dieses 
Risiko, und somit bleiben E-Auto-Be-
stellungen aus. Immerhin geht es 
dabei um bis zu 6.000 Euro Zu-

schuss vom Staat. Hier muss sehr 
schnell das Bestelldatum als maß-
geblicher Zeitpunkt für den Erhalt 
der Förderung gelten. Genauso 
wichtig ist das Thema Mindesthalte-
dauer, die zurzeit lediglich sechs Mo-
nate beträgt. Dadurch werden rund 
zehn Prozent der geförderten 
E-Fahrzeuge nach Ablauf ins Aus-
land exportiert und sind nicht länger 
für Kaufinteressenten in Deutsch-
land zugänglich. Auch hier brauchen 
wir sehr schnell eine Neuregelung, 
mit der sowohl Händler als auch 
Kunden besser leben können.

Nicht zuletzt die enorm gestiegenen 
Energiekosten haben den Blick ver-
stärkt auf andere alternative Energie-
träger gelenkt. Was fordert der ZDK?
Jürgen Karpinski: Der ZDK setzt sich 
bereits seit mehr als einer Dekade 
für synthetische Kraftstoffe ein. 
Denn wer schnelle Erfolge bei der 
CO2-Reduktion erzielen will, muss 
den aktuellen Fahrzeugbestand in 

Juli August September Oktober November

13. Oktober 2021: Das Bundesarbeitsgericht 
trifft eine vorteilhafte Entscheidung für alle 
Arbeitgeber. Musste dessen Betrieb aufgrund 
eines staatlich verfügten allgemeinen „Lock-
downs“ zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
vorübergehend schließen, trägt er für den 
Schließungszeitraum nicht das Risiko des Ar-
beitsausfalls. Er war auch unter dem Gesichts-
punkt des Annahmeverzugs nicht zur Weiter-
zahlung der Vergütung an seine Beschäftigten 
verpflichtet.

25. Juni 2021: Mit dem Arbeitsgericht 
Berlin entscheidet ein erstes Gericht, 
dass Online-Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen ohne jegliche vorherige 
Untersuchung des Arbeitnehmers zu 
Recht keinen Entgeltfortzahlungsan-
spruch auslösen. Auch die geltenden, 
pandemiebedingten Sonderregelungen 
zur telefonischen Krankschreibung er-
gäben keine andere Sichtweise.

4. August 2021: Anhand der Zulassungs
zahlen im Juli des Jahres (Rückgänge 
von 25 Prozent) ist laut ZDK-Vizepräsident 
Thomas Peckruhn zu sehen, dass im 
langen Lockdown dieses Jahres deutlich 
weniger Aufträge bei den Händlern ein-
gegangen sind als sonst üblich.

1. November 2021: Angesichts der dramatisch 
steigenden Infektionszahlen beschließt der 
Bundestag im Rahmen einer Änderung des In-
fektionsschutzgesetzes für alle Arbeitgeber und 
damit auch Autohäuser kurzfristig eine 3G-Regel 
am Arbeitsplatz sowie eine Pflicht zur mobilen 
Arbeit für Bürotätigkeiten.
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den Blick nehmen. Das sind weltweit 
1,5 Milliarden Pkw, davon allein in 
Deutschland rund 46 Millionen Pkw 
mit Otto- oder Dieselmotor. Mit kli-
maneutralen E-Fuels oder Biokraft-
stoffen könnten alle diese Fahrzeu-
ge klimaneutral angetrieben werden, 
und die bestehende Tankstellen-Inf-
rastruktur wäre vorhanden. Nicht die 
Verbrennungs-Motoren sind das 
Problem, wie man uns gerne einre-

den möchte, sondern der fossile 
Treibstoff. Hier ist die Politik gefor-
dert, die alternativen Kraftstoffe 
endlich genauso zu fördern wie die 
Elektromobilität. Das würde zudem 
auch die Abhängigkeit von Lieferun-
gen fossiler Brennstoffe aus dem 
Ausland reduzieren helfen.

Das Thema „Zugang zu Fahrzeugda-
ten“ spielt eine große Rolle für die Zu-

kunft der Kfz-Betriebe. Wo liegen 
dort aktuell die Aufgabenstellungen?
Wilhelm Hülsdonk: Hier geht es zum 
einen um den Zugang der Werkstät-
ten zu sicherheits- und diebstahlre-
levanten Reparatur- und Wartungs-

informationen der Hersteller. Der 
wird zukünftig über das neue, stan-
dardisierte Autorisierungsverfahren 
SERMA (Secure Repair and Main-
tenance Authorization) gewährleis-
tet. Das Projekt ist gestartet, wir 
müssen es bis Mitte 2023 umsetzen. 
Zum anderen kämpfen wir in Brüssel 
um eine sektorspezifische Regulie-
rung für den Zugang zu den im Fahr-
zeug generierten Daten und Res-
sourcen mit dem Ziel, freien 
Wettbewerb für alle Marktteilnehmer 
zu gewährleisten. Zurzeit läuft die of-
fizielle Konsultation der EU-Kommis-
sion, die wir europäisch und national 
unterstützend begleiten. Nun liegt es 
an der Kommission, eine zukunftsori-
entierte und robuste Regulierung im 
automobilen Sektor zu schaffen.

2. Dezember 2021: Bundeskanzlerin und 
Länderchefs beschließen, die 2G-Regeln in-
zidenzunabhängig auf den Einzelhandel aus-
zuweiten. Der Zugang für nur noch Geimpfte 
und Genesene muss von den Geschäften 
kontrolliert werden. Ausgenommen sind 
Geschäfte des täglichen Bedarfs. Dies stellt 
einen bundesweit einheitlichen Mindeststan-
dard dar. Die Bundesländer können weiterhin 
über diesen Mindeststandard hinausgehen-
de landesrechtliche Regelungen anordnen. 

7. Januar 2022: Bei der Videoschalt-
konferenz des Bundeskanzlers mit 
den Regierungschefs der Länder 
wird entschieden, dass die für die 
Autohäuser und Kfz-Werkstätten 
derzeitigen Regelungen weiter be-
stehen. Bundesweit bleibt der Zu-
gang zum Einzelhandel (Ausnahme: 
Geschäfte des täglichen Bedarfs) 
inzidenzunabhängig nur für Geimpf-
te und Genesene (2G) möglich.

16. März 2022: Die Bundesregierung 
hat eine Neufassung der Corona-Ar-
beitsschutzverordnung beschlossen, 
die befristet bis zum 25. Mai 2022 
gelten soll. Sie sieht vor, dass die 
Betriebe abhängig von der jeweiligen 
betrieblichen Gefährdungslage im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
so genannte Basisschutzmaßnahmen 
zum betrieblichen Infektionsschutz in 
ihrem Hygienekonzept festlegen. 

4. April 2022: Es be-
steht seit dem 1. April 
2022 die Möglichkeit 
der Antragstellung auf 
Überbrückungshilfe IV 
für das 2. Quartal. Ab-
weichend von der bis-
herigen Praxis endet 
die Frist für die Antrag-
stellung jedoch bereits 
am 15. Juni 2022.

6. Dezember 2021: In zwei Verfassungs-
beschwerden hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden, dass die Aus-
gangs- und Kontaktbeschränkungen, die 
Schulschließungen und insbesondere die 
Schließung von Ladengeschäften zum 
damaligen Zeitpunkt rechtmäßig waren. 

16. Februar 2022: Anlässlich des Corona-Spit-
zentreffens der Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler 
wurden ein dreistufiger Öffnungsplan für die zeit-
nahe Beendigung der Corona-Maßnahmen bis 
zum 19. März 2022 sowie die Verlängerung der 
Corona-Hilfen bis Ende Juni 2022 beschlossen.

17. März 2022: Laut Entscheidung des Bundesge-
richtshofs stehen den betroffenen Unternehmen 
wegen der Betriebsschließungen während des 
coronabedingten Lockdowns keine Entschädi-
gungsansprüche zu. Damit haftet der Staat nicht 
für dadurch hervorgerufene Umsatzeinbußen und 
Verluste der Betriebe.

Verbandskästen für die Ukraine

Unterstützung für die Ukraine mit dringend benötigtem 

Verbandsmaterial können die Autohäuser und Kfz-Werk-

stätten mit Verbandskästen leisten, die noch komplett be-

stückt sind, auch wenn das Ablaufdatum kurz bevorsteht. 

Der ZDK hat Anfang März die Kfz-Innungsbetriebe dazu auf-

gerufen, solche Sammelaktionen auf eigene Initiative durch-

zuführen und mit örtlichen Sammelstellen zusammenzuar-

beiten. Unterstützend wurden kostenfrei eine druckfähige Plakatvorlage und ein 

Banner für die digitale Kommunikation bereitgestellt. Darüber hinaus unterstützt der 

ZDK die gemeinnützige Initiative „Job Aid Ukraine“. Sie ermöglicht auf ihrer Website  

jobaidukraine.com Jobanbietern die kostenlose Einstellung von Stellenangeboten 

für ukrainische Geflüchtete.

Dezember Januar Februar März April


